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1 Allgemeines
1. 1 Für die Aktionsplanung zuständige Behörde

Im Jahr 2002 trat die EG-Umgebungslärmrichtljnie (2002/49/EG) [ 1 ] in Kraft, die im
Juni 2005 mit Änderung des Bundes-lmmissionsschutzgesetzes (BlmSchG) [ 2 ] in na-
tionales Recht überführt wurde. Ziel der Richtlinie und der §§ 47a-f BlmSchG ist es, ein
gemeinsames Konzept zur Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm zu reali-
sieren, um schädliche Auswirkungen einschließlich Belästigungen durch Umgebung s-
lärm zu verhindern, ihnen vorzubeugen oder sie zu vermindern.

Bis spätestens 18. Juli 2024 (vierte Runde) sind bestehende Lärmaktionspläne zu
überprüfen und zu überarbeiten. Danach sind bestehende Lärmaktionspläne nach
§ 47d Absatz 5 BlmSchG bei bedeutsamen Entwicklungen für die Lärmsituation grund-
sätzlich zu überprüfen und gegebenenfalls zu überarbeiten.
Spätestens auf Basis der Lärmkartierung 2027 erfolgt dann die nächste Überprüfung
bis 18. Juli 2029.
Der folgende Ablauf fasst die von der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissi-
onsschutz (LAI) empfohlenen Schritte [ 6 ] zur Neuaufstellung bzw. Überprüfung von
Lärmaktionsplänen zusammen.

1. Veröffentlichung der Lärmkarten
2. Frühzeitige Mitwirkung der Öffentlichkeit mit eigener Bekanntmachung

(Phase 1 der Beteiligung; in Beim über eine öffentliche Bekanntmachung sowie
entsprechende Informationen auf der Seite der Gemeinde Beim sowie des Land-

kreises mit der Möglichkeit zur Abgabe von Anregungen, Stellungnahmen oder Hin-
weise zur Lärmaktionsplanung in der Zeit von 19. 10. bis zum 16. 11. 2023)

3. Erarbeitung des LAP (Entwurf)
4. Ortsübliche Bekanntmachung, Auslegung, Beteiligung von TOB und anderen Be-

hörden, Gelegenheit zur Mitwirkung der Öffentlichkeit (Phase 2 der Beteiligung)
5. Berücksichtigung der Ergebnisse der Mitwirkung (Abwägung)
6. Inkrafttreten des LAP Z.B. durch Ratsbeschluss / Gemeindevertretung
7. Berichterstattung über das Land an die EU

Zur Umsetzung der Umgebungslärmrichtlinie sind gemäß §§ 47a-f Bundes-lmmissi-
onsschutzgesetz von den Kommunen Lärmaktionspläne aufzustellen, mit denen Lärm-
Probleme und Lärmauswirkungen geregelt werden für "...Orte in der Nähe der Haupt-
verkehrsstraßen mit einem Verkehrsaufkommen von über drei Millionen Kraftfahrzeu-

gen pro Jahr, Haupteisenbahnstrecken mit einem Verkehrsaufkommen von über
30.000 Zügen pro Jahr und Großflughäfen...". Als Hauptverkehrsstraßen werden hier-
bei allein Autobahnen sowie Bundes- und Landesstraßen angesehen.

1.2 Beschreibung der Gemeinde, Hauptverkehrsstraßen, Haupteisenbahnstrecken
oder Großflughäfen und anderer Lärmquellen, die zu berücksichtigen sind
Die Gemeinde Beim liegt nordöstlich des Oberzentrums Osnabrück im gleichnamigen
Landkreis und besteht neben dem Ortsteil Beim noch aus den drei weiteren Ortschaf-

ten tcker, Haltern-Wellingen und Vehrte. Neben der kreisfreien Stadt Osnabrück grenzt
die Kommune an Nachbargemeinden desselben Landkreises an: westlich an Wallen-

hörst, nördlich an Bramsche, östlich an Ostercappeln und südöstlich an Bissendorf.

H:\BELM\223281\TEXTE\LAP-IV_Belm_240618. docx IPW'



Gemeinde Beim, Lärmaktionsplan 4. Runde 6/22

Die Einwohnerzahl belauft sich auf rund 14 100 (Stand: 03/2023) bei einer Fläche von
47 km2.

Hau tverkehrsstraßen

In das überregionale Straßennetz ist Beim über die A 33, B 51, die L 79, die L 87 und
die L 109 eingebunden.

Nach den vom Niedersächsischen Umweltministerium (MU) zur Verfügung gestellten
Daten der Hauptverkehrsstraßen sind die Hauptlärmquellen in Beim die A 33, die B 51,
L87 und die L 109.

Zusätzlich führen die K 316, 317, 321, 322, 342, 351 (alte B 51) und die K 314 durch
das Gemeindegebiet.

Hau teisenbahnstrecken

Die Gemeinde Beim liegt an der zweigleisigen Eisenbahnhauptstrecke 2200 (Wanne-
Eickel - Hamburg). Diese weist im Streckenabschnitt zwischen Osnabrück und Bohmte
eine Zugbelastung von knapp 60. 000 Zügen pro Jahr auf. Die Einbindung in das Schie-
nen netz erfolgt über den Hauptbahnhof Osnabrück bzw. den Bahnhof Bohmte. Geplant
ist darüber hinaus die Eröffnung zweier zusätzliche Haltepunkte in Vehrte (2027)und
in Beim (2028).

Die bundesweite Lärmaktionsplanung für die Haupteisenbahnstrecken liegt jedoch in
der Zuständigkeit des Eisenbahnbundesamtes (EBA). Daher werden die im Gebiet der
Gemeinde Beim verlaufende und vom EBA lärmkartierte Strecke 2200 im Rahmen die-
ses kommunalen LAP nicht weiter betrachtet.

Das EBA nutzt Lärmkennziffern (LKZ), um einen Zusammenhang zwischen der Lärm-
belastung und der betroffenen Bevölkerung in einem bestimmten Gebiet darzustellen.
Es wurden für alle Kommunen an Haupteisenbahnstrecken des Bundes sowohl eine
kommunale LKZ als auch eine Raster-LKZ - bezogen auf ein Raster von 100m x100m
- berechnet. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses LAP war die Erstellung der Karten
mit den Lärmkennziffern allerdings noch nicht abgeschlossen.

Grundsätzlich stehen die entsprechenden Karten für den gewichteten 24h-Lärmindex
LDEN und den Nacht-Lärmindex LNighi im Kartendienst des Eisenbahn-Bundesamtes zur
Verfügung htt s:// eo ortal. eisenbahn-bundesamt. de).
Zur Information sind die Übersichtskarten zum Schienenverkehrslärm als Anlagen 3.1
und 3. 2 beigefügt.

Hingewiesen wird aber auf die im Rahmen der Fortschreibung der Lärmaktionsplanung
des EBA im Frühjahr 2023 durchgeführte frühzeitige Information der Öffentlichkeit (Bür-
gerbeteiligung Phase 1). Bzgl. der weiteren Öffentlichkeitsbeteiligung im Rahmen der
Lärmaktionsplanung des EBA wird auf die diesbezügliche Information im Internet ver-
wiesen (www.laermaktions lanun -schiene.de).

Flu häfen
Die Gemeinde Beim ist nicht von Fluglärm betroffen.
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1.3 Rechtlicher Hintergrund
Zuständig für die Lärmkartierung und damit die Erstellung der strategischen Lärmkar-
ten des Straßenlärms sind in Niedersachsen die Kommunen. Die Gemeinden werden

bei der Berechnung der Lärmkarten durch das Niedersächsische Ministerium für Um-
weit, Energie und Klimaschutz (LGLN Niedersachsen) unterstützt. Das LGLN betreibt
eine moderne Lärmdatenbank mit den notwendigen Daten für die Lärmkartierung, be-
rechnet die Lärmkarten und stellt diese den Gemeinden zur Verfügung.

Die Zuständigkeit für den Lärmaktionsplan regelt der § 47e BlmSchG. Sie liegt bei den
Gemeinden oder den nach Landesrecht zuständigen Behörden. In Niedersachsen be-
stätigt das Landesrecht die Zuständigkeit der Gemeinden:

Gemeinde Beim

Der Bürgermeister
Marktring 13
49191 Beim
Telefon: 05406 505-0
E-mail: info@belm. de
Internet: www. belm. de

Gemeindeschlüssel: 03459008

1.4 Geltende Grenzwerte

Vor dem Hintergrund der Erkenntnis, dass Belastungen durch Lärm im Wohnumfeld zu
Störungen der Kommunikation bzw. der Nachtruhe und so auch zu gesundheitlichen
Beeinträchtigungen führen, ist es das Ziel der EU u. a. die Lärmbelastung der Bevölke-
rung mit einheitlichen Verfahren zu bewerten und zu bekämpfen. Mit der Umsetzung
der Richtlinie 2002/49/EG (Umgebungslärmrichtlinie) über die Bewertung und Bekämp-
fung von Umgebungslärm durch das Gesetz vom 24. Juni 2005 (BGBI. l S. 1794) hat
der Bund in das Bundes-lmmissionsschutzgesetz Vorschriften über die strategische
Lärmkartierung und Aktionsplanung eingeführt (§§ 47a bis 47f).

Dementsprechend sind grundsätzlich (entsprechend der jeweiligen örtlichen Gegeben-
heiten) Lärmkarten [ 3 ] für Hauptverkehrsstraßen, Haupteisenbahnstrecken und Groß-
flughäfen sowie Ballungsräume auszuarbeiten. Wie oben bereits ausgeführt, liegen in-
nerhalb der Gemeinde Beim in diesem Kontext ermittelte Betroffenheiten ausschließ-

lich infolge der A 33, der B 51 und der L 109 vor. Die entsprechenden Lärmkarten mit
Darstellung der Belastungen LDEN und LNight wurden in Niedersachsen vom Staatlichen
Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim (ZUS LLGS) - unter Verwendung eines standardi-
sierten Berechnungsverfahren für Straßen (BUB, [ 4 ]) - erstellt.

Die geltenden nationalen Grenzwerte sind in der Anlage 1 zusammengefasst.
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Bewertung der Ist-Situation

Zwecks Vergleichbarkeit zwischen den Mitgliedsländern wird seit 2022 innerhalb der
EU ein neues und einheitliches Berechnungsverfahren angewandt. Damit einher geht
eine, teils deutliche, Zunahme der von Straßenlärm belasteten Menschen im LAP der

IV. Runde gegenüber den vorherigen Runden. Ein Vergleich zwischen den Runden ist
somit nicht mehr möglich. Die grundlegenden Veränderungen in der Berechnungs-
weise sind Folgende:

. Detaillierte Emissionsmodellierung im Straßen-, Schienen- und Luftverkehr

. Komplexere Modellierung der Schallausbreitung

. Abgeänderte Ermittlung der Belastetenzahlen

. Neue Rundungsregeln in der Bildung der Pegelklassen
Zuletzt beeinflussen auch abweichende Bedingungen (Verkehrsmengen) vor Ort die
Kartierungsergebnisse.

Am Beispiel der Belastetenzahlen sollen die Änderungen exemplarisch erläutert wer-
den.

Grund der Änderungen ist, dass jetzt die Anwendung des Median-Verfahrens gem. der
Berechnungsmethode zur Ermittlung der Belastetenzahlen durch Umgebungslärm
(BEB, [ 4 ]) Anwendung findet. Bisher erfolgte die Ermittlung nach der Methode der
Gleichverteilung gem. der vorläufigen BEB (VBEB).
Das Median-Verfahren sieht zwar analog zum Verfahren der Gleichverteilung vor, dass
die Lärmbelastung für alle, gleichmäßig um das Gebäude verteilten Fassadenpunkte,
berechnet wird. Von diesen Pegeln wird aber nun der Median-Wert gebildet und die
leisere Hälfte der Berechnungspunkte verworfen. Die Gesamtzahl der Einwohner des
Gebäudes werden gleichmäßig auf die verbliebene lautere Hälfte der Berechnungs-
punkte verteilt. Bei einer ungeraden Anzahl von Fassadenpunkten wird der leiseste
Punkt vor der Bildung des Medianwertes verworfen.
Mit dem Median-Verfahren werden Bewohner, die bisher nach der Methode der Gleich-

Verteilung, einem leiseren Fassadenpunkt der Rückseite des Gebäudes zugewiesenen
wurden, nunmehr der lauteren Vorderseite zugeordnet. Dadurch kann es zurVerschie-
bung der Lärmbelasteten um eine oder mehrere Pegelklassen nach oben kommen. Im
Ergebnis werden beim Median-Verfahren deutlich mehr belastete Menschen in den zu

kartierenden Pegelklassen ausgewiesen.
Vom Umweltbundesamt (UBA) wurden Vergleichsrechnungen zwischen VBEB und der
BEB durchgeführt. Diese verdeutlichen, dass die Umstellung des Ermittlungsverfah-
rens eine Zunahme der Belastetenzahlen von ungefähr 50 Prozent über den gesamten
Kartierungsbereich (LDEN > 55 dB(A), LNight > 50 dB(A)) ergibt. Oberhalb der Werte
von LDEN = 65 dB(A) sowie LNight = 55 dB(A) ergeben die Vergleichsrechnungen
sogar Zunahmen von ca. 75 Prozent.

Zur Verdeutlichung werden die beiden Verfahren beispielhaft in der nachfolgenden Ab-
bildung dargestellt.
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Beispiel Wohngebäude mit 6 Einwohner (EW)

VBEB - Gleichverteilung
55, 3 dB(A)

l EW/IP

BEB - Median-Verfahren
55,3 dB(A)

2 EW IP

38, 9 d8(A. EW IP l EW IP 56, 7 dB(A) ^ dd8 A ^ EW IP 56, 7 dB(A)

40,2dB(A) l EW / IP l EW IP 54,3 dB(A) »O (l i a i 2 EW IP 4, 3dB(A)

EW IP

45, 7 dB(A)

Medianwert aller Immissionspunkte (IP) des Gebäudes:
50 dB(A)

2 Einwohner im Pegelbereich LDEN 55-60 dB(A) 4 Einwohner im Pegelbereich tOEN 55-60 dB(A)

Abbildung 1: Gegenüberstellung Gleichverteilung gem. VBEB und Median-Verfahren
gem. BEB

Que/te: Niedersachsen (MU)[6]

Aufgrund dieser Änderungen wird nachfolgend auf einen Vergleich mit den Ergebnis-
sen der Lärmkartierung 2018 verzichtet.
Zudem erfolgt die Ermittlung der Anzahl von Schulen und Krankenhäusern jetzt eben-

falls durch ein geändertes Verfahren (Maximalpegel statt Mittelungswert), so dass mehr
Gebäuden eine Belastung zugeordnet wird.
Schließlich ist darauf hinzuweisen, dass für die Lärmkarten werden ab der 4. Runde
die Farben nach DIN 18005 Teil 2 und damit andere Farbtöne als in den Lärmkarten

der Runden 1-3 verwendet werden.

2. 1 Zusammenfassung der Daten der Lärmkarten

Die Hauptlärmquellen im Sinne der EU-Umgebungslärmrichtlinie, welche auf das

Stadtgebiet einwirken, sind ausschließlich die nachfol enden Hau tverkehrsstraßen.

Es wurden Autobahnen sowie Bundes- und Landesstraßen mit einer Verkehrsbelas-

tung von mehr als 8.200 Kfz/24h nach entsprechender Kartiemng durch das LGLN
untersucht. Dies waren in Beim die nachfolgenden Straßen.

Tabelle 1: Verkehrsmengen 2015 und 2019 (Angaben in Kfz/24h)
2015

DTV SV
[Kfz/24h] [Kfz/24h]

(18.683)- (1. 974)
15.978 1. 185

(7. 339) (391)

33(bisASOS-Widukindland)
. B 51 (östlich K 314)
L 109 (westlich lcker bis L 87)

[%]

10,6

7,4

5,3

DTV
[Kfz/24h]
22.402

15.692

8.719

2019
sv

[Kfz/24h]
1. 917

1. 165

583

[%]

8,6

7,4

6,7

rot 2019 Zunahme gegenüber 2015
grün 2019 Abnahme gegenüber 2015

Bzgl. der B 51n ist anzumerken, dass deren Verkehrsfreigabe im Dezember 2019 er-
folgte. Die Berechnungen der Lärmkarten erfolgt auf Basis der Straßenverkehrszäh-
lungen (SVZ). Nach derSVZ 2015, die der 3. Runde der Lärmkartierung zugrunde lag,
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wurde coronabedingt die SVZ 2020 auf das Folgejahr verschoben. Um aber die von
der geforderten Lärmkartierung fristgerecht durchführen zu können wurden die Ergeb-
nis der SVZ 2015 auf das Vor-Coronajahr (2019) hochgerechnet. Das Ministerium (MU)
führt hierzu aus:

Aufgrund der Coronapandemie hat BMVI (Bundesministerium für Verkehr und digitale
Infrastruktur) im April 2020 beschlossen, die SVZ 2020 um ein Jahr auf 2021 zu ver-
schieben. Die Daten dieser SVZ konnten aufgrund der zeitlichen Verschiebung der Er-
hebung nicht für die Lärmkartierung 2022 genutzt werden. Der Termin für die Lännkar-
tierung ist in der Richtlinie 2002/49/EG festgelegt, weshalb, anders als bei der SVZ,
eine Verschiebung grundsätzlich nicht möglich ist. Demgegenüber konnte die SVZ
2015 nicht einfach für die Lärmkartiemng 2022 genutzt werden, da die Datengrundlage
zu alt ist. Das Jahr 2019 wurde als Bezugsjahr für die Hochrechnung ausgewählt, da
es keine coronabedingten Effekte aufweist und somit eine realistischere Grundlage für
die Verkehrssituation darstellt als das Jahr 2020, in dem das Verkehrsaufkommen zeit-
we/'se deutlich unter dem Durchschnitt lag.
Da im Jahr 2015 die B 51n noch nicht fertiggestellt war, fehlt diese-aufgrund fehlender
Hochrechnungsdaten in der Lärmkartierung der 4. Runde. Der berücksichtigte Ab-
schnitt der A 33 wiederum berücksichtigt noch nicht die zwischenzeitlich realisierten
Lärmschutzanlagen. Insofern können in dieser Runde der Lärmaktionsplanung der
Lärmkartierung allenfalls für die L 109 sinnvoll zu Aussagen herangezogen werden, da
diese Ergebnisse (zumindest der DTV) in der SVZ 2021 bestätigt wurden. Der SV-
Anteil lag in der SVZ 2021 bei 7,9 % und damit knapp 20 % höher als bei der SVZ
2015.

:"^.

^^t^
.

-^

\h!^

^.. -v

Straßenlärm Lden 2022

Pegel

< 55 dB(A)

ab55dB(A)bls59dB(A)

ab 60 dB(A) Us 64 dB<A)

ab 65 dB(A) bs 69 dB(A)

ab 70 dB(A) bis 74 d8(<)

ab 75 dB(A)-. 'f .^-n/ ..:^^ ^, ^
Abbildung 2: Lärmkarte Straßenlärm Beim LDEN (24 h)

Quelle: http://www. umweltkarten-niedersachsen. de - Stand: September 2023

Die Karten zeigen die Schallausbreitung in sogenannten Isophonen, dargestellt als un-
terschiedlich farbige Flächen, die in 5 dB-Schritten abgestuft die Schallpegel darstel-
len1.

1 Ab der 4. Runde werden für Lännkarten die Farben nach DIN 18005 Teil 2 und damit andere Farb-
töne als in den Lärmkarten der Runden 1-3 verwendet.
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Die strategischen Lärmkarten wurden vom LGLN (im Internet unter: https://www. um-
weltkarten-niedersachsen. de) veröffentlicht (sh. auch Anlage 2a + 2b).
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Straßenlärm Lnight 2022

Ftegd

< 50 dB(A)

ab 50 dB(») bis 54 d8(A)

ab 55 dB(A) bis 59 d8(A)

ab 60 dB(A) bis 64 d8(A)

ab 65 dB(A) Us 69 dB(<)

ab 7B dB(<)

Abbildung 3: Lärmkarte Straßenlärm Beim LNight (22-6 Uhr)
Quelle: http://www.umweltkarten-niedersachsen.de - Stand: September 2023

Auf dem lärmkartierten Bereich der B 51 liegt keine Geschwindigkeitsbegrenzung vor
Dies gilt außerorts auch für die L 109.

2.2 Bewertung der geschätzten Anzahl von Personen, die Lärm ausgesetzt sind
Grundsätzlich ist es im Rahmen der Lärmaktionsplanung zweckmäßig, die von Umge-
bungslärm am stärksten belasteten Bereiche zu ermitteln und zu betrachten, um dann
ggf. gezielt die Belastungen für die Bürger, die hohem und sehr hohem Umgebungs-
lärm ausgesetzt sind, zu senken, indem für diese Bereiche Maßnahmen vorgeschlagen
werden. Als Auslöseschwellen für Minderungsmaßnahmen können, entsprechend ei-
ner Empfehlung des MU (08.06.2023, Ref. 34) Lärmindizes von 65 dB (A) LDEN oder 55
dB (A) LNIGHT gelten.

Aufgrund der besonderen Umstände (s. o. ), die sich aus der Fertigstellung der B 51 n
(2019) einerseits und der Coronapandemie und der damit verschobenen SVZ 2020
andererseits ergeben haben, sind die Aussagen bzgl. der Anzahl der Betroffenen für
die Gemeinde Beim verfälscht.

Ein gesetzlicher Anspruch für die belasteten Einwohner auf Lärmmindemng allein aus
der strate ischen Lärmkartierun entsteht nicht. Lärmaktionspläne und Maßnahmen
können nach einer Entscheidung des Hessischen Verwaltungsgerichtshofes vom
26. 10.2017 Az. : 9 C 873/15.T, von Dritten nicht eingeklagt werden, da sich aus den
§§ 47d und 47 Abs. 6 BlmSchG in Verbindung mit der Umgebungslärm-RL eine dritt-
schützende Wirkung, die eine nach § 42 Abs. 2 VwGO analog notwendige Klagebe-
fugnis begründen könnte, nicht herleiten lässt.
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2.2.1

Insgesamt sind gemäß den tabellarischen Angaben des LGLN (Lärmkartierung der
4. Runde (2022)) über die Anzahl der vom Lärm belasteten Menschen durch Umge-
bungslärm (hier Straßenverkehrslärm) in der Gemeinde Beim 0 EW über 65 dB(A)
(LDEN) bzw. 0 EW über 60 dB(A) (LNighi) betroffen und damit dauerhaften Belästigungen
ausgesetzt.

Bei der Bewertung der Ergebnisse ist die jeweilige Gebietseinstufung der Gebäude
relevant. Im Verlauf der B 51 sind die betroffenen Gebäude als im Mischgebiet, Son-
dergebiet und Gewerbegebiet liegend einzustufen.

Gesamtergebnis
Die Resultate für den Straßenverkehrslärm werden im Folgenden vorgestellt. Zunächst
sind in den nachfolgenden Tabellen die Gesamtergebnisse zusammengefasst.
Tabelle 2: Geschätzte Zahl der von Straßenlärm belasteten Menschen auf dem Ge-
biet der Gemeinde Beim üeweils gerundet)

Stand: 16. 06. 2023

Pegelklassen [dB(A)] ZeitraumPegelklassen [dB(A)]

bisvon

>=55
>=60
>=65
>=70
>=75

Summe

59
64
69
74

Zeitraum

24 Std.
(LDEN)

300
100
0

0

0

400

von

>=50
>=55
>=60
>=65
>=70

Summe

Bis

54
59
64
69

22-6 Uhr
(1-Night)

100
100

0

0

0

200

Tabelle 3: Geschätzte Zahl der von Straßenlärm belasteten Fläche und Wohnun-
gen (gerundet)

LDEN

[dB(A)]

>=55
>=65
>=75

Flächen
[km2]

2,5
0,5
0,1

durch Hauptstraßen belastete

Wohnungen Schulen

200
0

0

1

0

0

Stand: 15. 06. 2023

Kranken

häuser

0

0

0

Die nachfolgenden Daten zu tärmbedingten Schäden/Störungen sind in der aktuellen
Kartiemng (4. Runde, 2022) erstmalig angegeben, so dass kein Vergleich mit den Er-
gebnissen der vorherigen Kartierungen möglich ist. Die Angaben sind, anders als die

obigen direkten Berechnungsergebnisse (Betroffene, Anzahl Wohnungen und Fläche),
aus epidemiologischen Forschungsergebnissen (aktuelle Gesundheitsstatistiken) ab-
geleitete statistische Größen, die nach den Vorgaben der ULR berechnet werden.
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Tabelle 4: Lärmbedin te Schäden/Störun en
Anzahl Fälle ischämische Anzahl Fälle starker Be-
Herzkrankheiten lästi un

0 54

Anzahl Fälle
Schlafstörun

12

starker

Gem. den Ergebnissen der Strategischen Lärmkartierung der 4. Runde sind insgesamt
ca. 400 Einwohner der Gemeinde Beim durch Umgebungslärm zwischen 55 dB(A)
(LDEN) (hier Straßenverkehrslärm durch Hauptverkehrsstraßen) und weniger als
65 dB(A) (LDEN) betroffen und damit dauerhaften Belästigungen ausgesetzt. Dies ent-
spricht einem Anteil der Bevölkerung von rund 2, 8 %. Davon ist wiederum ein Viertel
(ca. 100 Menschen (= 0, 7 %)) ganztägig sogenannten höheren Belastun en mit LDEN
über 60 dB(A) ausgesetzt.

Hohen und sehr hohen Belastungen mit LDEN über 65 (bzw. 70) dB(A) sind in Beim
gem. den vorliegenden Berechnungen 0 Bewohner (= 0 %) ausgesetzt. Hier wird die
entsprechende Auslöseschwelle von 65 dB (A)LDEN erreicht.

Für den besonders relevanten Nachtzeitraum wird der spezifische Lärmindex Lw^ aus-
gewertet. Gemäß den Ergebnissen der Strategischen Lärmkartierung der 4. Runde
sind insgesamt ca. 100 Einwohner der Gemeinde Beim durch Umgebungslärm zwi-
sehen 50 und weniger 55 dB(A) (LNight) (hier Straßenverkehrslärm durch Hauptver-
kehrsstraßen) betroffen und damit dauerhaften Belästigungen ausgesetzt. Damit liegen
hier im Nachtzeitraum die Schallpegel unterhalb der Grenzwerte für Mischgebiete der
16. BlmSchV(54dB(A)).

Hohen und sehr hohen Belastungen mit LNight über 55 (bzw. 60) dB(A) sind gem. den
vorliegenden Berechnungen 100 Bewohner (= 0, 7 %) ausgesetzt. Hier wird die ent-
sprechende Auslöseschwelle von 55 dB (A) LNIGHT erreicht.

Hinweis:

Definitionsgemäß sind Personen, die im Nachtzeitraum Lärmbelastungen ausge-
setzt sind, auch am gesamten Tag (LDEN) belastet. Eine Summation der Belaste-
tenzahlen ist damit nicht vorzunehmen. Vielmehr ist gemäß der Vorgabe jeder
Zeitraum für sich zu betrachten.

2.2.2 Ergebnisse für Autobahnen und Bundesstraßen

Auf eine gesonderte Auswertung für die A 33 und die B 51 (nur nördlich B 51 n!) wird
wegen der fehlenden Aussagekraft dieser Ergebnisse verzichtet (sh. Kap. 1.2).
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2. 2.3 Ergebnisse für Landesstraßen

Von den Landesstraßen im Gemeindegebiet erreichte nur die L 109 die für eine Lärm-
kartierung geforderte Verkehrsmenge. In den nachfolgenden Tabellen werden die Er-
gebnisse hierfür angegeben.
Tabelle 5: Geschätzte Zahl der von Straßenlärm belasteten Menschen auf dem Ge-
biet der Gemeinde Beim im Umfeld der Landesstraße

Stand; 23. 08. 2023

Zeitraum Pegelklassen [dB(A)] Zeitraum
24 Std.

LDEN
>=50

41 >=55
11 >= 60

16 >=65
1 >=70
0

Pegelklassen [dB(A)]

bisvon von

>=55

>=60

>=65
>=70
>=75

59
64

69
74

bis

54
59
64

69

22 - 6 Uhr
LNJ ht

11
18
1

0

0

Bei Betrachtun des Lärmindex LDEN sind gem. den Ergebnissen der Strategischen
Lärmkartierung der 4. Runde insgesamt 24 Einwohner in Umgebung der Landesstraße

(L 109) durch Umgebungslärm zwischen 52 dB(A) (LDEN) (hier Straßenverkehrslärm
durch Hauptverkehrsstraßen) und weniger als 65 dB(A) (LDEN) betroffen und damit dau-
erhaften Belästigungen ausgesetzt. Dies entspricht einem Anteil der Bevölkerung von
rund 0,36 %. Davon ca. 20 % (11 Menschen) ganztägig sogenannten höheren Belas-
tungen, mit LDEN über 60 und weniger als 65 dB(A) ausgesetzt.

Hohen und sehr hohen Belastungen mit LDEN über 65 (bzw. 70 und 75) dB(A) sind in

Beim an den Landesstraßen gem. den vorliegenden Berechnungen 17 Bewohner (=

0, 12 %) ausgesetzt. Davon ist ein Bewohner Pegeln von 70 dB(A) und mehr ausgesetzt
überschritten.

Für den besonders relevanten Nachtzeitraum wird der spezifische Lärmindex LNI h aus-
gewertet. Die Ergebnisse ergaben das insgesamt 11 Einwohner in Umgebung der Lan-

desstraße (L 109) durch Umgebungslärm zwischen 50 und weniger 55 dB(A) (LNight)
(hierStraßenverkehrslärm durch Hauptverkehrsstraßen) betroffen und damit dauerhaf-
ten Belästigungen ausgesetzt.

Hohen und sehr hohen Belastungen mit LNight über 55 (bzw. 60) dB(A) sind gem. den
vorliegenden Berechnungen 19 Bewohner (= 0, 13 %) ausgesetzt. Hier wird die ent-

sprechende Auslöseschwelle von 55 dB (A) LNIGHT.erreicht bzw. überschritten.

2.2.4 Fazit
Der Lärmaktionsplan dient der Darstellung von Lärmproblemen und ist damit ein Hilfs-
mittel zu deren Management. Es gibt dabei aber keine konkreten Grenzwerte oder

Rechtsfolgen, sondern Empfehlungen. Mit Hilfe des LAP sollen insbesondere Straßen-
abschnitte identifiziert werden, die hohen und sehr hohen Schallpegeln ausgesetzt sind
und an denen viele Personen betroffen sind.
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Insgesamt verdeutlicht das Ergebnis der Lärmkartierung, dass in Beim an den vom
Land lärmkartierten Straßen Bürger insoweit betroffen sind, als dass sie Pegeln aus-
gesetzt sind, die über den vom Land Niedersachsen vorgeschlagenen Auslösewerten
für Minderungsmaßnahmen liegen. Aufgrund der Unvollständigkeit der Daten sind die
Ergebnisse in dieser Runde für eine weitergehende, detaillierte Maßnahmenuntersu-
chung aber nicht geeignet.

Grundsätzlich hat sich die Lärmbelastung innerorts (auf der alten B 51, heute K 351)
durch die B 51n deutlich verbessert. Nach den aktuellen Daten der SVZ 2021 des

Landkreises liegt aber mit einem DTV von 9. 900 Kfz/24h (SV: 5,6 %) nur noch im Ab-
schnitt zwischen derGemeindegrenze und der A 33 eine Verkehrsmenge von mehr als
8.200 Kfz/24h vor. Im weiteren Verlauf liegt der DTV innerorts bei 6. 700 Kfz/24h (SV:
5,4 %) bzw. östlich der K 316 dann bei 7.570 Kfz/24h (SV: 3,6 %) und außerorts kurz
vor der K 314 bei 4.850 Kfz/24h (SV: 5,0 %). Auch wenn zukünftig die Verkehrsbelas-
tung auf der K 351 noch über 8.200 Kfz/24h liegen sollte, würde die Straße aber nicht
im Rahmen der Lärmkartierung erfasst, da Kreisstraßen definitionsgemäß nicht als
Hauptverkehrsstraßen bzw. als Straßen mit einer übergeordneten Netzfunktion gelten.
Hier können aber dem GAA entsprechende Daten von der Kommune als relevant an-
gesehener Straßen für eine sog. PLUS-Kartierung gemeldet werden, so dass auch
hierfür dann die entsprechenden Ergebnisse vorliegen würden.

Die Ergebnisse der Lärmkartierung wurden unter Verwendung der BUB und damit nicht
gem. den aktuell gültigen RLS-19 ermittelt (die für die Ermittlung der meisten Schall-
technischen Verkehrslärmgrößen in Deutschland zu verwenden sind)

Insofern ist festzuhalten, dass die gemäß der Umgebungsrichtlinie für Bundesfern- und
Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. des Landes ermittelten Ergebnisse
nicht maßgeblich für die Ermittlung der Ansprüche bzgl. einer Lärmsanierung sind. Aus
den Ergebnissen der Lärmkartierung lassen sich demnach noch keine Betroffenheiten
nach den Kriterien der Lärmsanierung ableiten.

Dennoch erscheint es aber aufbauend auf den Ergebnissen in jedem Fall zielführend,
in der Lärmkartierung stark belastete Bereiche zu identifizieren, so dass dann dort der

Straßenbaulastträger eine zusätzliche oder erneute Betrachtung der Lärmsituation
nach den Regelungen der Lärmsanierung vornehmen kann.

Nach der Berechnungsmethode der Umgebungslärmrichtlinie BUB liegen gem. der
Lärmkartierung in Beim die maximalen Lärmwerte im Bestand bei 75 dB(A) LDEN und
67 dB(A) LNigw.

Ein esetzlicherAns ruch auf Lärmminderun allein aus der strate ischen Lärmkartie-

run entsteht für die belasteten Einwohner nicht.
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2.3 Lärmprobleme und verbesserungsbedürftige Situationen
Grundsätzlich lassen sich Lärmprobleme als örtlich abgrenzbare Bereiche unter Be-
rücksichtigung der Schutzwürdigkeit des Gebietes, der Lärmpegel (Höhe der Belas-

tung) und der Zahl der Belasteten identifizieren.

Diese Beschreibung verdeutlicht, dass eine ausschließliche Betrachtung der Lärmkar-
ten allein noch keine Rückschlüsse auf die Lärmbetroffenheiten und damit Lärmprob-
lerne in bestimmten Bereichen erlaubt. Diese liegen erst vor, wenn es dort auch be-

troffene Bewohner gibt.

Wie bereits im Rahmen der Bewertung der geschätzten Anzahl von Personen im Kap.
2.2 ausgeführt, gibt es in Beim gem. den Ergebnissen der Lärmkartierung der 4. Runde
grundsätzlich Lärmprobleme (Überschreitung der Auslösewerte für Minderungsmaß-
nahmen), denen mit Maßnahmen begegnet werden müsste.

Das zentrale Lärmproblem in Beim ist durch die Fertigstellung der B 51 n deutlich ent-
schärft worden. Der Neubau erfolgte überwiegend in einem ausreichenden Abstand

zur Wohnbebauung. Damit verbleibt aktuell nur die L 109 (westlich lcker) als verbes-
serungswürdiger Bereich.

3 Maßnahmenplanung

3. 1 Bereits vorhandene Maßnahmen zur Lärmminderung
Im Gebiet der Gemeinde Beim wurden über den Bau der B 51 n hinaus nach Kenntnis

der Kommune seitens der zuständigen Straßenbauverwaltungen in den letzten fünf
Jahren keine weiteren lärmmindernden Maßnahmen umgesetzt.

Grundsätzlich ist darauf hinzuweisen, dass seitens der Kommune in allen neu aufzu-

stellenden Bebauungsplänen Maßnahmen zur Lärmminderung berücksichtigt werden.

3.2 Geplante Maßnahmen zur Lärmminderung für die nächsten fünf Jahre

Zur Reduktion der Belastetenzahlen kommen verschiedene Maßnahmen infrage. Da-
bei kann differenziert werden nach baulichen Maßnahmen und verkehrsregulierenden

Eingriffen.

Die Berücksichtigung der Schallemissionen bei künftigen Bauvorhaben kann als obli-

gatorisch vorangestellt werden. Es muss von vorneherein die Entstehung von Lärm als
auch der Schutz des Umfeldes vor selbigem berücksichtigt werden.

In der nachfolgenden Tabelle sind potentielle Maßnahmen für klassifizierte Straßen im
Rahmen eines Lärmaktionsplans zusammengefasst. Zudem können Minderungswerte
angegeben werden, welche aus einer aktuellen Publikation des Umweltbundesamtes
entnommen sind.
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Tabelle 6:

Maßnahme Beschreibung
Minderungs-

Wirkung
[16]

1. aktiver bzw. baulicher Lärmschutz

Lärmschutzwände
bzw.

Lärmschutzwälle

1.2
lärmarme bzw. lärmopti-
mierte Fahrbahnbeläge

1.3
Straßenraum-
Umgestaltung
(Abrücken des Verkehrs)

1.4
Umgehungsstraßen

2. Verkehrsregeln
2.1
Geschwindigkeitsbeschrän-
Rungen

2.2
Verkehrslenkung /
Lkw-Beschränkungen

der

Außenwohnbereiche
im innerstädtischen Bereich technisch nicht /
schwer realisierbar

- kaum Schutz der oberen Stockwerke möglich
- kostenintensiv

- mittel- bis langfristige Realisierung
+ guter Schutz über alle Höhenbereiche
+ auch im innerstädtischen Bereich technisch

realisierbar

evtl. kostenintensiv, Dauerhaftigkeit nicht ab-
schließend gesichert

- mittel- bis langfristige Realisieruna
+ Lärmminderung durch größeren Abstand

von Lärmquelle und Immissionsort (z. B.
durch Fahrstreifenreduktion)

+ Schutzwirkung über alle Höhenbereiche
+ Synergieeffekt Verkehrssicherheit und Kti-

maschutz (durch Bau von Radverkehrsanla-
gen; Förderung lärmarmer Verkehrsmittel)
i. A. nur geringe Lärmentlasüjng

- kostenintensiv (aber: Synergieeffekt bei Kos-
ten-Nutzen-Verhältnis berücksichtigen)
mittel- bis langfristige Realisiemng

+ hlohe Lärmentlastungswirkung durch Verla-
gerung von Emissionen
+ umfassende Wirkung bei ortsferner Neutras-
sierung
- kostenintensiv

- mittel- bis langfristige Realisierung
- Auswirkungen auf Natur und Landschaft

+ guter Schutz über alle Höhenbereiche
+ auch im innerstädtischen Bereich reatisier-

bar

+ Kosten minimal

+ kurzfristig umsetzbar
- rechtliche Begründung (StVO konform?)

eventuell fraglich
- Kontrolle problematisch
- Verlagerungseffekt in andere Straßen
+ guter Schutz über alle Höhenbereiche
+ auch im innerstädtischen Bereich realisier-

bar
+ Kosten minimal

+ kurzfristig umsetzbar
rechtliche Begründung eventuell fraglich
Kontrolle problematisch

- Verlagerungseffekt in andere Straßen

Biszu-14dB

Bis zu 2,8 dß

Weniger als
-1,OdB

Keine Daten

Zwischen -1,3
und - 3,4 dB

Zwischen -1

und 4 dB
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Tabelle 6: Maßnahmen zur Lärmminderung

Maßnahme Beschreibung
Minderungs-

Wirkung
[16]

3. passiver Lärmschutz

3.1
Schaltschutzfenster /

Dämmung von Fassaden

Keine Daten

+ guter Schutz über alle Höhenbereiche
+ auch im innerstädtischen Bereich realisier-

bar

+ Synergieeffekt bezgl. Klimaschutz (Energie-
einspamng)

- im allgemeinen Eigenbeteiligung der Eigen-
tümer erforderlich

- Abgrenzung des Kreises der Berechtigten
problematisch

- nur ein kleiner Teil der Betroffenen profitiert
- kein Schutz von Außenwohnbereichen (nur

in Sonderfällen = Verglasung Balkone / Log-
gien)

- keine Auswirkung bei der Ermittlung der Be-
troffenenA/eriärmter Flächen

Die im Rahmen der Lärmkartierung ermittelten Betroffenenzahlen resultieren aus den
Emissionen der A 33, der B 51 und der L 109. Für die A 33 (in der Baulast des Bundes)
ist für Planung, Bau, Betrieb zuständig: "Die Autobahn GmbH des Bundes". Für die
beiden anderen Straßen ist die Straßenbauverwaltung des Landes Niedersachsen zu-

ständig (NLStBV, GB Osnabrück).

"'- o
2 \h

y.

i
^ ..^

Y"

Abbildung 4: Lage und Nr. verlärmter Bereiche
© OpenStreetMap-Mitwirkende

H:\BELM\223281\TEXTE\l-AP-IV_Belm_240618. docx IPW



Gemeinde Beim, Lärmaktionsplan 4. Runde 19/22

Mit Blick auf die zuvor beschriebene Problematik bzgl. der Lärmkartierung und der Be-
rücksichtigung von aktivem Lärmschutz wird auf die vollständige Untersuchung aller
belasteten Gebiete verzichtet. Es wurde vielmehr für den besonders kritischen Nacht-

Zeitraum (Lärmindex LNighi) neben der L 109 noch der Bereich der B 51 nordöstlich der
Ortsumgehung (bis zur Gemeindegrenze) betrachtet und die nachfolgenden Angaben
für die Anzahl der Gebäude und der vom Lärm betroffenen Personen mit Pegeln 2 55
dB(A) ermittelt. Es wurden dabei mögliche Maßnahmen zum Schutz der Objekte im

Einwirkungsbereich der beiden Straßen ermittelt und somit die folgenden Handlungs-
Schwerpunkte identifiziert:

1 B 51 nordöstlich Ortsumgehung: 27 Personen, 5 Gebäude
2 L 109, westlich L 87 (lcker Landstraße: 19 Betroffene, 4 Gebäude

In den als verlärmt identifizierten Bereichen (LNighi > 55 dB(A)) kommt außerorts (hier
demnach die B 51) grundsätzlich der Einbau einer Straßendeckschicht mit lärmtech-

nisch besseren Eigenschaften (anstelle derinnerorte bislang eingesetzten Deckschicht
, Nicht geriffelter Gussasphalt' (nationale Referenz) bzw. SMA 8 in Betracht.

Hier ist denkbar, da.ss die nächste anstehende Erneuerung der Deckschicht auf der
B 51 mit einer lärmtechnisch optimierten Asphaltdeckschicht aus SMA LA erfolgen (E
LAD).
Innerorts ist die Wirksamkeit des Einsatzes lärmoptimierter Deckschichten zwar belegt,
aber noch nicht in den Berechnungsvorschriften (BUB bzw. RLS-19) enthalten. Hier ist

die weitere Entwicklung abzuwarten. In jedem Fall sollte dem Straßenbaulastträger
aber bereits der entsprechende Wunsch mitgeteilt werden, so dass dann bei anstehen-

den Deckensanierungen der Einsatz geprüft werden kann.

Auch wenn der Lärmindex LNight und die Ergebnisse der Berechnungen nach den RLS-
19 wie ausgeführt nicht direkt vergleichbar sind, ist festzustellen, dass der vom Land
gewählte Auslösewert für Minderungsmaßnahmen (nachts, LNight) noch um 5 dB(A)
niedriger ist, als die Grenze der Gesundheitsgefährdung (Berechnung nach RLS-19!)
angibt.

Als grundrechtliche Schwelle zur Gesundheitsgefährdung (BVerwG 9 A 16. 16, Be-

schluss vom 25. April 2018, Rn. 86f) ist im Nachtzeitraum ein Lärmpegel von 60 dB(A)
(Berechnung nach RLS-19) anzusehen.

Bzgl. der L 109 ist ergänzend darauf hinzuweisen, dass seit Mai 2023 im an den lärm-
kartierten Bereich anschließenden Abschnitt östlich der L 78 (zwischen Grundschule
und Kindergarten) eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h festgesetzt wurde.
Deren Ausweitung (aus Lärmschutzgründen) ist für Bereiche, die dem Wohnen dienen,
zweckmäßig und geboten, da gemäß der Lärmwirkungsforschung nächtliche Pegel von
über 55 dB(A) (RLS-19) im gesundheitskritischen Bereich liegen (vgl. VGH Baden-

Württemberg, Urteil vom 17. Juli 2018, Az. 10 S 2449/17, Rn. 36).
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3.3 Langfristige Strategien zum Schutz vor Umgebungslärm
Nach der Verlagerung des Durchgangsverkehrs auf die B 51 n bleibt die K 351 (alte
B 51) die innergemeindliche Hauptlärmquelle des Verkehrslärms in Beim. Daher soll

seitens der Gemeinde auch langfristig auf den zuständigen Straßenbaulastträger und
die zuständige Verkehrsbehörde eingewirkt werden, alle möglichen Maßnahmen zur
Reduzierung des Lärms an der K 351 zu prüfen und umzusetzen. Insofern erscheint
zur Unterstützung dieser Strategie die Meldung der Daten zur Erstellung entsprechen-
der Lärmkarten zweckmäßig.
Darüber hinaus sind auch für die übrigen höher belasteten Straßen Maßnahmen vor-
zusehen. Hier ist insbesondere die Verwendung von lärmarmen Deckschichten im
Zuge anstehender Deckensanierungen oder ähnlichem zu erwähnen.

3.4 Schutz ruhiger Gebiete - Festlegung und geplante Maßnahmen, zu deren Schutz
für die nächsten fünf Jahre

Nach § 47d Abs. 2 BlmSchG ist es auch Ziel des Lärmaktionsplanes, "ruhige Gebiete
vor einer Zunahme des Lärms zu schützen".

Entsprechend der Begriffsdefinition des Artikels 3 der Umgebungslärmrichtlinie, gibt es
keine ruhigen Gebiete per se, d.h. solche die aufgrund ihrer akustischen oder anderen
Eigenschaften als ruhige Gebiete in Frage kommen. Vielmehr setzt das Vorhandensein
ruhiger Gebiete voraus, dass diese zuvor von der Gemeinde festgesetzt worden sind.
Die Entscheidung über "ruhige Gebiete", die vor einer Zunahme des Lärms zu schützen
sind, obliegt dabei der zustand igen Behörde - also der Gemeinde Beim.

Bei der Festlegung ruhiger Gebiete gilt, dass diese primär den Ansprüchen der Umge-
bungslärmrichtlinie genügen müssen, mit den vorhandenen Daten der Kommune be-
stimmbar sind und den Ansprüchen der Erholungsuchenden entsprechen. Es können
drei Definitionen für ruhige Gebiete herangezogen werden:

. ruhige Gebiete im Sinne der Umgebungslärmrichtlinie mit großen, zusammen-
hängenden Freiflächen, die Aufenthalt und ausgedehnte Spaziergänge ohne
Durchquerung verlärmter Bereiche ermöglichen,

. Erholungsflächen, die nicht immer geringe Lärmpegel aufweisen, aber eine
hohe Aufenthaltsfunktion in fußläufiger Entfernung zu Wohnstandorten haben.
Sie sind so groß, dass sie in ihrer Kernfläche deutlich leiser sind als an ihrer
Peripherie sowie

. schließlich alle weiteren vor Lärm schützenswerten Flächen.

Da bei der Festlegung ruhiger Gebiet zwingend Maßnahmen zum Schutz dieses Ge-
bietes zu benennen sind, wird im Rahmen der Aufstellung des Lärmaktionsplans in der
4. Runde seitens der Gemeinde Beim kein ruhiges Gebiet benannt.
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3.5 Schätzwerte für die Reduzierung der Zahl der lärmbelasteten Personen
Neben den obligatorischen Maßgaben (z. B. über kommunale Vorgaben im Rahmen
der Bauleitplanung) kann u. a. für konkrete Maßnahmen unter Verwendung von Schätz-
werten die Zahl der Personen ermittelt (berechnet) werden, welche dann Emissionen

nur noch in unkritischer Höhe ausgesetzt sind und damit dann nicht mehr als lärmbe-

lastet (in Bezug auf die Auslöseschwelle) gelten.

Für die Bundesstraße 51 nordöstlich derOrtsumgehung kommt in der Gemeinde Beim,
wie erläutert, neben einer generellen Absenkung der Geschwindigkeiten (für Pkw und

Lkw von 100 auf 70 km/h: Minderung; -3,4 dB(A)) kommt auch der abschnittsweise
Einbau einer lärmoptimierten Deckschicht (SMA LA 8) in Betracht, hlier liegt die Lärm-
minderung gegenüber dem normalen SMA 8 bei ca. -2 dB(A) (RLS-19). Die betreffen-
den Bereiche wurden bereits in Kap. 3.2 erläutert. Mit diesen Annahmen reduziert sich
die Zahl der betroffenen Personen von 27 auf 17.

Unter Anwendung der obigen Minderungsansätze bzw. der Emissionsminderungs-
werte des UBA [ 16 ] können Reduzierungen kalkuliert werden. Dies erfolgt auf Basis
des Schwellenwertes LNight von 55 dB (A). Der Nachtwert eignet sich aufgrund seiner
Definitionsschärfe als auch aufgrund der Auswirkungen bei Überschreitungen beson-
ders zur Beurteilung der Veränderungen.

Tabelle 7: Minderungspotenziale im Bereich der B 51 und der L 109; Basis - Auslö-
seschwelle 55 dB A LNI M

Lärm belastete
Bereich Maßnahme Personen

vorher

27

Lärm belastete
Personen
nachher

Prozentuale
Veränderung

B 51 nordöstlich OU

B 51'nordöstlich 0 U

L 109, westlich lcker

von 100 km/h
auf 70 km/h

lärmoptimierte
Deckschicht
von 50 km/h
auf 30 km/h

27

18

17

10

13

- 37%

- 63%

- 28%

Die Zahl der lärmbelasteten Personen wird bei Umsetzung der Maßnahmen absolut
um 10 bzw. 17 Personen (B 51) bzw. um 5 Personen (L 109) vermindert.

Insgesamt könnte in der Gemeinde Beim durch die o. g. Maßnahmen in den beiden
genannten Bereichen die Anzahl der Betroffenen LNight > 55 dB(A) um maximal 22 Per-
sonen reduziert werden. Dies entspricht einer Abnahme von ca. der Hälfte.

3.6 Schätzwerte für die Reduzierung der Zahl der lärmbelasteten Personen (Schie-
nenverkehrslärm)

Da sich etwaige Angaben ausschließlich auf die unter 3. 2 aufgeführten kommunalen,
außerhalb des Lärmaktionsplans des EBA festgelegten Maßnahmen an Haupteisen-
bahnstrecken beziehen, derartige Maßnahmen hier aber nicht vorgesehen sind (da es

auch keine hlaupteisenbahnstrecke gibt) entfällt hier die entsprechende Angabe.
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4 Mitwirkung der Öffentlichkeit bei der Erarbeitung oder Überprüfung des LAP
4. 1 Bekanntmachung der Erarbeitung oder Überprüfung des LAP und der Mitwir-

kung der Öffentlichkeit
Der Entwurf des Lärmaktionsplans wurde vom 02. 02. bis 14. 03. 2024 öffentlich ausge-

legt. Außerdem stand in dieser Zeit der Entwurf im Internet zum Abruf für die Bürger
bereit.

4.2 Art der Mitwirkung der Öffentlichkeit

Die im Rahmen der Mitwirkung der Öffentlichkeit und Beteiligung der Träger öffentlicher
Belange eingegangenen Stellungnahmen und Anregungen werden abgewogen und
die Art der teilgenommenen Interessenträger dokumentiert. Die etwaige Berücksichti-
gung von Eingaben wird erläutert.

4.3 Art der Interessenträger, die an der öffentlichen Konsultation teilgenommen ha-
be n

Nach Offenlage erfolgt die Angabe:
- ob Stellungnahmen eingegangen sind,

- wie diese eingegangenen Stellungnahmen in den LAP aufgenommen wurden und
- wie der LAP nach der öffentlichen Konsultation überarbeitet wurde.

7

7.1

7.2

Finanzielle Informationen

Kosten für die Aufstellung und Umsetzung des Aktionsplans
Kosten für die Aufstellung: 4.000,00  
Kosten für die Umsetzung: keine

Geplante Bestimmungen für die Bewertung der Durchführung und der Ergeb-
nisse des Aktionsplans

Bei der in spätestens 5 Jahren anstehenden fünften Runde des Lärmaktionsplans wer-
den die Lärmkarten und die Anzahl der von Lärm Betroffenen erneut berechnet. Durch

Vergleich mit den Werten aus 2024 ist eine Bewertung der Durchführung und der Er-
gebnisse des Aktionsplans vorzunehmen.

Abwägung, Beschluss und Bekanntmachung des Lärmaktionsplanes

Beschluss des LAP

Der Lärmaktionsplan ist durch Beschluss/ Entscheidung des Rates der Gemeinde Beim
in Kraft getreten am 18.06.2024.

Link zum Aktionsplan im Internet
www. belm. de

Gemeinde Bein-
erB'irg r a-ister

( me t r

o rmeler
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Übersicht über Immissionsgrenz- und -richtwerte im Bereich des Lärmschutzes
Anlage 1

Die Grenz- und Richtwerte nach deutschem Recht können für eine Bewertung der Lärmsituation zur Orientiemng herangezogen werden. Sie

beruhen auf anderen Ermittlungsverfahren als die strategischen Lärmkarten zur Umsetzung der Umgebungslärmrichtlinie und sind daher nicht
direkt vergleichbar mit den dort als LDEN und LHW dargestellten Werten. Im Einzetfall sind daher zur Prüfung der Immissionsgrenz- und -richtwerte
Berechnungen für den jeweiligen Immissionsort notwendig.

Anwendungsbereich Richtwerte für straßenverkehrs-
rechtliche Lärmschutzmaßnahmen

[8]

Nutzung

Krankenhäuser, Schulen

reine Wohngebiete

allgemeine Wohng^iete

Dorf-, Misch- und Kemgeblete

Gewerbegebiete

Urbanes Gebiet

Tag in dB(A)

70

70
70
72
75

Nacht in
dB(A)

60

60
60
62
65

AuslösewertefCrdie Lärmsanie-

rung an Stra&en in Baulast des
Bundes sowe an Schienenwegen
des Bundes

[7]

Tag In dB(A)

64

64
64
66
72

Nacht in
dB(A)

54

54
54
56
62

Grenzwerte Tür Neubau oder we-

sentliche Änderung von Straßen-
und Schienenwegen (Lärmvor-

sorge) [10]

Immissionsrichtwerte zur Beurteh

lung von indusfrietlen Anlagen [ 11 ]

Tag in dB(A)

57

59
59
64
69
64

Nacht in
dB(A)

47

49
49
54
59
54

Tag in dB(A)

45
für KrankBnhäu&er)

50
55
60
65
63

Nacht in

dB(A)
35

(für Krankenhäuser)

35
40
45
50
45

Für die Bewertung der Lärmsituation an Flugplätzen sind die Werte des .Gesetzes zum Schutz gegen Fluglämi" in der Fassung vom 31 .Oktober 2007 (BGBI. l
S. 2550) heranzuziehen.
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Anlage 2a

Legende

Sbaßenlärm Lden 2022 (EU-Pfiidit)

Pegel
< 55 dB(A)
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ab 60 <BW Us W <B(A)

Bt>65dB(A)bte69(ffi(A)
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Infcnnattonm wnnachl wiudsn lind Bfunddtrich ausgwchtoM Bn. aafam aritena dar

AdmWctratofw oder Autoren kein riachu^isUch wnaüUchw <x^
Vcnchuhfcn vwiegt

Alk Anii.t]«. lind t«IUl»»nd unnumitwidi. U» AanhWntonn »MWMjum
^^^SÄ^^SS'Ä^la^^^MS^
Mihwise oder endgultig'anzustoUw.

NuGungshirnroiae:
D8s<^oporta)£BAoitaubldBfr8 wZu»amrnflnst8Uy^ . .
Kartmaüwfn. Dia NuteungaNmmfM Bind in dan Infofmaäanmzu-jflWBit^fld Kartenebene
beschriaben. Diese sinü zu'baBchtw.
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Atfribution_(0ue)te*i)
C DmosttotetunBSzentnim dn Bundea fitrGwlnföfination und Gwdäsw. Enanbahn.
BundBMmt

Dto Admmtetratorm uftd dte Autoren dw Saitm Obamahman keloerilei Gewähr fBr die
AkUialltflt, KorrskUTOJt. Voifstandlgkeft o<tor Qualität dor üemtoesteilten infömwtiooCT.

i dte Adminfstretonn u»td (»B Atrtomn_, wrtchtt dch auf SchadenmatanSiBr' n5a?UBaIto? Art~twz»h»'n', 'diB 'dureh'dfe NSbauS o^Mä'üHteunfl'dw' ~
dargebotenen Infoonafcnen bw. durch dto Nutzunß fehteritatef uncf unwltetftndlaw
InfOfmettomn vwurascht wurden mod grunds&triichauspwchloMen. wfBm . srtan» der
Adminlattatamn pdaf Autorw kein naciiwatalich vofrttzfehes c<te gr^
Vwschuktonwrtiegt

All» Angebote sind fnfbWband und unverbindUch. Oto Adniinltrstoren und tBe Autoron
behalten es sich auadriicklich wor. Twto der Sedon txtef da» geaamte Angebot ohnn
gesomterte AnkOirfiguns m vertpdem. zu flfgtraan. zu lösdien <xlw<ä Va^^
zaitHmiaa oder endflu 16g eirizustaBan.

Des Geoportal. EBA eriauüt die ftste ZusammerwteUuno von Karten ai» einzatnan
Kartenebemn. Die NubungahimTOtao »ind m den Infbmialionen zsajcwwBBon KartanBbena
baachriaben. Die» Bind zu'baachlm.

^Sssr
TDS;?%%,«»,,
Telefax;+49 228 9626-199

yarÄSSeMsa.
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C OiOTsÜBiEtungazentrum de« Bundes für Gwlnfonnetkxi und GeodAde. Emenbehn-
Bundesamt

^fflsa^.*<^,-«s^...s.,»^.k*^^
Aktualität. Korrekmefl, VoaatflnätgtoH odar QuaBtBt dar bereitßestainen Infomiaborwfi.

i di» Admlnhiratomn und d(e Aifkmn. mfcbB ateh .ut Schäden
. odw idedtar Art baaahm, tfe durch dw Nutzung odflf Nchtnutzung dar

daraebotmen Intonnaforwi bzw. durch dte Nusuna fehtertufter und unYdltaundtger
hifömiatkmen venifsachl wurdon sind grundsatzlrch ausgescWosson, .ohm aortens (ter
Admiftlrtiatoim odw Autorw km nacftwniridi mrethdKdws octor girob fahrUsaigw
VetBchukton voriiegt.

All Angrtd. Ind MU.B..I«] [indunv..lUnd«ch. Dto MmhMntBfn und dh AutoT
behalten ea sich ausdriickifch vor. ToHs der Seton öd« das gesamte Ar^abol ohne
gasondwto AnkQndigung zu wrandem, zu wganzBn. zu lüwhw oder die VwOffanUretiunfl
ZMtMwsa odar endgültig ainzurisUan.

be»chrid»n. Diw rind:
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Honwpage: www. ®ba,l>und, dc
E*Ui: ]il««lUka«b..hjni].d«
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